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Nutzungsbedingungen für Spender für den Spendenaufruf 
 
Präambel 
 
Die nachfolgend beschriebene Charity Aktion wird vom Verein weeCHARITY for kids e.V., 
Walter-Gropius Straße 15, 80807 München betrieben. Dabei handelt es sich um einen 
gemeinnützigen Verein, dessen satzungsgemäßer Zweck die Hilfe und Unterstützung 
notleidender Kinder und Erwachsener weltweit ist. Alle Mittel werden ausschließlich für die 
satzungsgemäßen, gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke im Sinne der 
deutschen Abgabenordnung (AO) verwendet. 
Die Aktion wird neben der Vereinshomepage über Facebook promoted. Facebook steht über 
diesen Zweck hinaus nicht in Verbindung mit der Aktion. 
 

1. Charity Aktion 
 

a. Bei der vorliegenden Charity Aktion handelt es sich um einen weihnachtlichen 
Spendenaufruf für finanziell hilfsbedürftige Erziehungsberechtigte schwer kranker 
Kinder. Bewerbungen können eingereicht werden, bis eine entsprechende Mitteilung 
veröffentlicht ist bzw. solange das Bewerbungsformular zur Verfügung gestellt wird. 
Die Finalisten werden ca. 14 Tage nach Einsendeschluss bekannt gegeben. Im Rahmen 
der Aktion können Spender Geld auf das Spendenkonto des Vereins transferieren. Die 
Spenden müssen in Euro getätigt werden. 

b. Jeder finanziell hilfsbedürftige Erziehungsberechtigte eines schwer kranken Kindes kann 
sich mit einem Spendenprojekt (qualifizierte Länder: Deutschland, Österreich Schweiz) 
bewerben. Die Bewerbung erfolgt über ein elektronisches Formular auf der Landingpage 
der weeCharity Website. Die weeCharity for kids e.V. entscheidet, welche Bewerber in 
die engere Auswahl kommen. Die ausgewählten Bewerber werden in einem Fotoalbum 
„weeCHARITY – hilft Kindern in Not“ auf der weeCHARITY Facebook Seite 
präsentiert. Dazu wird, pro Bewerber ein Bild mit der Geschichte in dem Album 
veröffentlicht. In der Geschichte wird über das Krankheitsbild, die Schwere der 
Hilfsbedürftigkeit geschrieben. Es werden ausschließlich Vorname, Alter und Land, 
maximal noch das Bundesland genannt. 

c. Am Ende werden unter allen Bewerbern mindestens drei Bewerber von der weeCharity 
for kids e.V. ausgewählt. Die ausgewählten Bewerber werden jeweils in einem Beitrag 
präsentiert. Später folgen Berichterstattungen zur Spendenübergabe und evtl. 
Erfolgsgeschichten/Nachberichte. Nachberichte werden von Fall zu Fall entschieden. 

d. Während der gesamten Zeit können Facebook User über den „Spenden Button“ auf der 
Facebookseite spenden. Spenden über die weeCharity Website und weeApp sind auch 
möglich. 

e. Ausgewählte Spender können – nach vorheriger Absprache – geehrt werden. 
 

2. Spendenberechtigung 
 

a. Spendenberechtigt sind nur voll geschäftsfähige Spender und solche, die mit 
Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter handeln.  
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b. Der Spender hat ausschließlich wahre Angaben, insbesondere zur Identität und zum 
Alter, zu machen. 

 
3. Spenden 

 
a. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dem Verein für die Charity Aktion Geld zu spenden: 

zum einen über die weeCharity Webseite/Application (im Folgenden „weeCharity 
Webseite") zum anderen eventuell auf der Facebook Seite über den Spendenbutton. Die 
Spenden für diese Weihnachtsaktion, die über die Webseite des Vereins erfolgen, 
unterliegen ausschliesslich den vorliegenden Nutzungsbedingungen. 

b. Entscheidet sich der Spender bei der Charity Aktion auf der weeCharity Webseite eine 
Online-Spende zu übermitteln, steht hierfür kostenfrei das vom Verein betriebene 
Online-Spendenformular zur Verfügung. Auf der Facebookseite steht gem. lit. a ein 
Spendenbutton zur Verfügung.  
Der Verein ist gemeinnützig und von der Steuer befreit. Die mit dem Spendenformular 
auf der weeCharity Webseite erhobenen Daten werden gemäß der 
Datenschutzbestimmungen vom Verein und den Datenschutzbestimmungen zu dieser 
Sonderaktion verwaltet. Für eine Spende über den Facebook Spendenbutton gelten die 
entsprechenden Facebook Datenschutzregelungen, 

c. Über die weeCharity Webseite kann der Spender ein Wunschkind angeben, für das die 
Spenden verwendet werden sollen, entweder von der weeCharity Webseite selbst oder 
aus der Weihnachtsaktion.  
Einen Anspruch auf die Spendenverwendung ausschließlich für dieses Kind kann der 
Spender dadurch jedoch nicht herleiten. Der Verein behält sich die Entscheidung über 
die Mittelverwendung, also welches Projekt am Ende unterstützt wird, ausdrücklich vor. 

d. Bei einer Online-Spende mit dem Spendenformular auf der weeCharity Homepage oder 
über den Facebook Spendenbutton gem. lit. a gelangt der gespendete Betrag je nach 
verwendeter Zahlungsmethode in einem ersten Schritt als Hinterlegung auf ein separat 
geführtes Spendenkonto des Zahlungsdienstleisters/Facebook. Erst mit Abrechnung des 
Zahlungsdienstleisters/Facebook erhält der Verein die Spende. Dieser leitet die Spende 
dann in einem weiteren Schritt direkt und zu 100%, also ohne jeden Abzug, an das vom 
Verein bestimmte Projekt weiter.  

e. Um Spenden bei Facebook empfangen zu können, muss eine Organisation beim 
erstmaligen Spendenaufruf einmalig einen Mindestbetrag von 100 Euro erreichen. 
Dieser Betrag setzt sich aus allen insgesamt über Facebook gespendeten Summen 
zusammen. Danach wird die Organisation in eine Liste validierter Spendenempfänger 
aufgenommen und der User kann sich sicher sein, dass die Spenden, egal welcher 
Betrag, auch ankommen. Werden die 100 Euro während der ersten Kampagne nicht 
erreicht, bekommen alle Spender ihre Beträge zurückgezahlt. 
Das Geld geht zuerst an Facebook. Wer spenden will, muss seine Kreditkartendaten bei 
Facebook angeben und die bleiben dort auch gespeichert. Facebook überweist dann das 
Geld an den Verein. 

f. Der Spender tätigt die online Spende dem Spendenempfänger gegenüber anonym. Die 
Personendaten sind wahrheitsgemäß anzugeben und im Bedarfsfall zu korrigieren. Der 
Spender garantiert, dass er geschäftsfähig ist. Der Verein darf die Personendaten nicht 
ohne Einwilligung des Spenders an den Spendenempfänger bekanntgeben.  
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g. Für die online Spende mit dem Spendenformular über weeCharity Homepage bzw. bei 
Facebook müssen die auf der weeCharity Homepage bzw. Facebook angeforderten 
Daten zwingend angegeben werden: wie etwa Anrede, Vor- und Nachname, Postleitzahl, 
Ort, Straße, Hausnummer, E-Mail Adresse. Die Daten werden zum Ausstellen einer 
steuerabzugsfähigen Spendenquittung benötigt. 

h. Spenden für ein bestimmtes Projekt können nur während der Laufzeit des Projektes 
eingehen. Darüber hinaus wird der Betrag gegebenenfalls für andere Projekte der 
Charity verwendet.  

Der Verein behält sich vor, die Laufzeit projektbedingt jederzeit zu verlängern.  

i. Spenden können auch mittels Kreditkarte, Paypal, Micropayment, Banküberweisung 
oder evtl. auch anderen Zahlungsmöglichkeiten, die auf der Homepage oder über den 
Facebookspendenbutton angeboten werden, durchgeführt werden. Bei den Zahlungen 
mittels Kreditkarte, Paypal oder Micropayment wird das Formular des jeweiligen 
Anbieters eingesetzt. Die hier hinterlegten Daten des Spenders sind für den Verein nicht 
einsehbar. Es gelten insoweit ergänzend die besonderen Bedingungen des jeweiligen 
Anbieters. 

j. Bei einer Spende im Rahmen der Charity Aktion besteht für den Spender die 
Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag auch an den gemeinnützigen Verein zur 
Finanzierung seiner übrigen statutengemäßen Arbeit zu entrichten. Auf diesen 
zusätzlichen Beitrag wird im Spendenformular hingewiesen und ein kleiner Betrag je 
nach Spendenhöhe vorgeschlagen. Der vorgeschlagene Betrag kann vom Spender 
geändert oder ganz entfernt werden. Eine Verpflichtung zur Entrichtung eines 
zusätzlichen Beitrags an den Verein besteht nicht. 

k. Der Spender erhält auf Wunsch nach der Spende eine steuerabzugsfähige 
Spendenbescheinigung per E-Mail zugesendet. Der Verein übernimmt keine Gewähr 
und überprüft nicht vorab, ob die ausgestellte Spendenbescheinigung von ausländischen 
Behörden akzeptiert wird. 

l. Ist der vom Spender bestimmte Spendenempfänger nicht in der Lage, die Spende 
innerhalb von sechs Monaten entgegen zu nehmen oder verweigert er deren Annahme, 
wird der entsprechende Betrag als allgemeine Spende dem Verein gutgeschrieben. 
Dieser verwendet den Betrag für andere Projekte bzw. hilfsbedürftige Personen, den 
eigenen Statuten gemäß. Ein Widerruf und eine Rückzahlung einer bereits getätigten 
Spende an den Spender sind nicht möglich. 

m. Der Verein behält sich vor, eine Spende nicht durchzuführen, wenn der Verdacht auf 
Missbrauch vorliegt. Hierzu wird mit den Spenderdaten auch die IP-Adresse des 
Spendercomputers bis zur Aufklärung gespeichert. 

 
4. Urheber-, Marken- und andere Schutzrechte 

 
Sämtliche Rechte an den Informationen, Elementen und Inhalten an den vom Verein auf der 
Homepage angebotenen Dienstleistungen einschließlich der darin enthaltenen Marken- und 
sonstigen Urheberrechte, sind Eigentum des Vereins, oder es bestehen von Dritten zugunsten 
des Vereins eingeräumte Nutzungsrechte. 
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5. Datenschutz 
 
Es gelten die Datenschutzbestimmungen des Vereins, die auf www.weeCHARITY.com und 
auf der Landingpage für die Aktion abgebildet sind. 
 

6. Haftung 
 

a. Der Verein erbringt seine Leistungen fachgerecht, gewissenhaft und sorgfältig. Er 
kann jedoch keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit seiner Leistungen 
technischer Art und für deren Mangelfreiheit übernehmen. Vor allem aufgrund von 
Wartungsarbeiten und organisatorischen und technischen Betriebsstörungen und damit 
verbundenen Ausfällen kann es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen oder Unterbrüchen 
der Leistungserbringung z.B. der Möglichkeit einer Spende, kommen. Der Verein haftet 
nicht für die Folgen solcher Beeinträchtigungen oder Unterbrüche. 

b.  Ausgeschlossen ist zudem jegliche Haftung des Vereins für Schäden aufgrund höherer 
Gewalt. Als höhere Gewalt gelten insbesondere hoheitliche Anordnungen und 
Zwangsmaßnahmen, unvorhersehbare Systemausfälle, Unterbrechungen von 
Kommunikationsnetzwerken und andere Gründe für eine vorübergehende Unmöglichkeit 
der Leistungserbringung durch den Verein. 

c.  Soweit ein Haftungsausschluss nicht in Betracht kommt, haftet der Verein lediglich für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen 
Eigentümer und werden auf diesen Seiten ausschließlich zu Informationszwecken 
eingesetzt.  

 

d.  Die Spende stellt eine Schenkung dar und kann daher, vorbehaltlich anderer 
gesetzlicher Regelungen, grundsätzlich nicht rückabgewickelt werden. Fälschlicherweise 
durchgeführte oder fehlerhafte Spenden fallen in den Risikobereich des Spenders. Gegen 
Missbrauch sichert sich der Spender durch Passwörter zur Sicherheitsabfrage.  

 

 

7. Änderungen und Ergänzungen 
 
Der Verein kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit ändern und ergänzen. Alle 
Änderungen und Ergänzungen werden auf der Homepage publiziert und treten unmittelbar bei 
ihrem Aufschalten in Kraft. 
 

8. Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nichtig oder 
ungültig sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht tangiert. Die 
nichtige oder ungültige Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem Zweck der 
nichtig oder ungültig erklärten Bestimmung am nächsten kommt. 
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9. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 
Es ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Den ausschließlichen Gerichtsstand bilden 
die Gerichte am Sitz des Vereins in München. 
 

Stand: April 2019 

	


